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 Veröffentlicht am 21.05.2007

Norm

AngG §23 Abs1

AngG §23 Abs1a

MuttSchG §15e

VKG §76

Rechtssatz

Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung in vor 1.1.2003 begründeten Arbeitsverhältnissen, die gemäß § 15e Abs 1

MuttSchG (§ 7b Abs 1 VKG) neben dem karenzierten Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgeber ausgeübt wurde, sind

für die Berechnung der Abfertigungsanwartschaftsdauer nicht heranzuziehen.
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